
 

 

 

Allersberg, 7.8.2020 
 

Klimafolgenanpassung und Überflutungsvorsorge  

Antrag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Erstellung eines Konzeptes zur  

Klimafolgenanpassung zu veranlassen und den erforderlichen Investitionsbetrag im Verwaltungs-
haushalt 2022 einzustellen. Die Konzepterstellung steht unter dem Vorbehalt der Förderung. 

Begründung: 

Infolge des Klimawandels steigen Häufigkeit und Dauer von Hitze- und Dürreperioden, gleichzeitig 
wächst das Risiko von Starkregenereignissen. Letztere können regional sehr begrenzt stattfinden 
und verheerende Auswirkungen haben. Das haben die Überflutungen im Juli 2021 in NRW und 
Rheinland-Pfalz, aber auch in unserem Landkreis gezeigt. In Zell, Thalmässing, Birkach, Bernlohe 
und vielen anderen Orten waren Straßen überflutet, Keller standen unter Wasser. In Allersberg lief 
das Regenrückhaltebecken Kieselgraben über, die Wassermassen fluteten eine Baugrube. 

Starkregenereignisse unterscheiden sich von “normalen” Hochwassersituationen u.a. durch extrem 
kurze Vorwarnzeiten, Überschwemmungen entlang kleinerer Gewässer und den wilden Abfluss 
über die Fläche – außerhalb von Bächen oder Kanalisation. Sie lassen sich weder voraussagen, noch 
ist ein kompletter baulicher Schutz möglich. Dennoch ist es Pflichtaufgabe jeder Gemeinde, ihre 
Bevölkerung zu schützen und Schäden an Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge zu vermeiden. 

Das Konzept zur Klimafolgeanpassung soll aufzeigen,  

• welche Folgen Hitze, Dürre und Starkregenereignisse speziell für Allersberg haben können 
(neben Überflutungen z.B. Wasserverunreinigung, Waldbrände, Ernteausfälle, Gesundheits-
beeinträchtigungen) 

• wo es Schwachstellen oder besonders gefährdete Gebiete gibt und  

• mit welchen Maßnahmen die Risiken gemindert oder beseitigt werden können.  

Städtisches Grün beispielsweise trägt zum Gesundheitsschutz bei (durch Kühleffekt weniger Hitze-
stress für Menschen) und ist gleichzeitig wichtig als Überflutungsvorsorge (Niederschlagswasser 
kann versickern). Weitere mögliche Maßnahmen: Hitzeaktionspläne, öffentliche Trinkwasser-
spender, Entsiegelung, Regenwassernutzung, Retentionsflächen, Renaturierung von Bächen etc. 

Eine Konzepterstellung kommt nur in Frage, wenn hierfür eine Förderung erreicht werden kann, 
zum Beispiel über den Projektträger Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH des Bundesum-
weltministeriums (neues Förderfenster ist aktuell in Planung) oder durch die Förderrichtlinien 

Kommunaler Klimaschutz (KommKlimaFöR) der Bayerischen Staatsregierung. Die Staatsregierung 
fördert ab 2022 auch wieder Konzepte speziell zum „kommunalen Sturzflut-Risikomanagement“ mit 
75 Prozent. Eine Förderberatung bietet das Zentrum Klimaanpassung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tanja Josche / Georg Decker Eduard Riehl / Markus Fiegl     
GRÜNEN-Fraktion   SPD-Fraktion 

 

  

https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-klimawandel/
https://regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/5u/rechtsfragen/klimaschutz/index.php
https://regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/5u/rechtsfragen/klimaschutz/index.php
https://www.euwid-wasser.de/news/wirtschaft/einzelansicht/archive/2021/june/Artikel/glauber-will-auch-kuenftig-bayerns-kommunen-beim-sturzflut-risikomanagement-unterstuetzen.html
https://www.zentrum-klimaanpassung.de/foerderberatung
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https://www.nordbayern.de/region/exklusive-daten-so-sieht-die-klimaprognose-fur-franken-aus-1.11267186

